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Einführung

Die Delegation legislativer Befugnisse hat eine lange Tradition. Schon nach der
biblischen Überlieferung im Buch Ester soll ein „delegierter Rechtsakt“ einen Ge-
nozid an den Juden im Reich der Perser verhindert haben: Der persische König
übertrug unter anderem Ester die Befugnis, einen „Rechtsakt“ zu erlassen, wodurch
die bereits in dieWege geleitete Auslöschung der Juden abgewendet werden konnte.1

Demgegenüber bestritt John Locke im 17. Jahrhundert die Zulässigkeit der Dele-
gation: Locke ging davon aus, dass das Recht und insbesondere das Gesetz die
Einwilligung des Volkes benötige. Gesetze könnten nur von der gesetzgebenden
Gewalt ausgehen.2 Die Legislative könne ihre Gesetzgebungszuständigkeit nicht
weiter übertragen. Allein das Volk selbst dürfe den Gesetzgeber bestimmen. Der
Gesetzgeber wiederum könne seine Zuständigkeit nicht auf einen weiteren Ge-
setzgeber übertragen.3

Auch technische Regulierungs- und Durchführungsstandards sind eine besondere
Form der Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen. Die grundlegenden Fragen zur
Zulässigkeit der Delegation stellen sich daher ebenfalls bei technischen Standards:
Sie sind de lege lataVerordnungen des Unionsrechts mit unmittelbarer Wirkung, die
von einer Finanzaufsichtsbehörde (im Bankenaufsichtsrecht von der Europäischen
Bankenaufsichtsbehörde – EBA) entworfen und von der Kommission erlassen

1 Zunächst sei die Auslöschung der Juden ebenfalls durch „delegierten Rechtsakt“ ange-
ordnet worden. Die „legislative Delegation“ des persischen Monarchen Ahasveros an Ester
und Mordechai habe es jedoch ermöglicht, den Juden ein Verteidigungsrecht einzuräumen:
Die Bibel, Übersetzung Martin Luthers, revidierte Fassung, Ester 8, 8 und 11 („So schreibt
nun ihr wegen der Juden, wie es euch gefällt, in des Königs Namen und siegelt’s mit des
Königs Ring. […] Darin gab der König den Juden, in welchen Städten sie auch waren, die
Erlaubnis, sich zu versammeln und ihr Leben zu verteidigen.“). Die „Befugnisübertragung“
kann auch als Vertretungs- oder Repräsentationskonstruktion interpretiert werden; vgl. allge-
mein zur Rolle des Rechts im Buch Ester: Stern, The Jewish Quarterly Review Vol. 100 No. 1
(2010), 25, 34–36.

2 Locke, Two Treatises of Government, S. 208 f. (Book II § 134).
3 Locke, Two Treatises of Government, S. 215 (Book II § 141) („The legislative cannot

transfer the power of making laws to any other hands: for it being but a delegated power from
the people, they who have it cannot pass it over to others. The people alone can appoint the
form of the commonwealth […] nobody else can say other men shall make laws for them; nor
can the people be bound by any laws, but such as are enacted by those whom they have chosen,
and authorized to make laws for them. The power of the legislative being derived from the
people by a positive voluntary grant and institution, can be no other than what that positive
grant conveyed, which being only to make laws, and not to make legislators, the legislative can
have no power to transfer their authority of making laws and place it in other hands.“).



werden.4 Die Schaffung der unionalen Finanzaufsichtsbehörden und damit einher-
gehend der technischen Standards wurde als bedeutender Umbruch bezeichnet.
Rechtsquellenlehre und Rechtsetzung im Finanzsektor sind seither tiefgreifenden
Veränderungen unterworfen.5 Die EBA erhielt durch die technischen Standards ein
„Maximum an legislativer Gestaltungsmacht“6 im Bankenaufsichtsrecht.

Den technischen Standards kommt in der Praxis eine sehr wichtige Rolle zu.7 Die
EBA stellte im Dezember 2023 eine Roadmap8 vor, wonach umfangreiche Regu-
lierungsvorhaben für das EU-Bankenpaket umgesetzt werden sollen. Das EU-
Bankenpaket beinhaltet wesentliche Änderungen am Bankenaufsichtsrecht, um das
Basel III-Rahmenwerk zu finalisieren. Das Bankenpaket dient dazu, die Resilienz
der Banken gegen künftige wirtschaftliche Herausforderungen zu stärken und will
gleichzeitig einen Beitrag zur Erholung der EU von der COVID-19-Pandemie leisten
sowie die Klimaneutralität fördern. Zu den schon bestehenden ca. 200 Befugnis-
übertragungen9 der Kommission auf die EBA zur Erarbeitung von technischen
Regulierungs- und Durchführungsstandards treten damit weitere 60 Mandate
hinzu.10 Die EBA entwarf zudem einen Regulierungsstandard, um auf die Ban-
kenkrise, die mit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank im März 2023 ihren
Anfang nahm, zu reagieren. Der Regulierungsstandard sollte das Zinsänderungsri-
siko im Bankbuch eindämmen.11 Neben der Krisenbewältigung sind technische

4 Parlament und Rat übertragen durch Basisrechtsakte ihre Kompetenz auf die Kommission
und die EBA. Technische Standards können außerdem als Beschluss erlassen werden. Siehe
ausführlich zur Normqualität unten S. 195 ff.

5 Cappiello, Eur Bus Org Law Rev 16 (2015), 421, 427 („I do not think that the term
Copernican revolution is an overstatement when used with respect to the impact that the
creation of the ESAs and the S[ingle] R[ulebook] project have had on the European system of
sources of law in the financial sector and its rule-making process.“).

6 Schemmel, Europäische Finanzmarktverwaltung, S. 207.
7 Vgl. allgemein zur Rechtsetzung im Kapitalmarkt: Veil, in: Festschrift für Peter Hom-

melhoff, S. 1263, 1265 („Die praktische Bedeutung […] wird enorm sein.“).
8 EBA, Roadmap on Strengthening the Prudential Framework, 14. Dezember 2023, https://

www.eba.europa.eu/sites/default/files/2023-12/9dc534e8-8a3d-438f-88e3-bc86e623d99e/
EBA%20Roadmap%20on%20strengthening%20the%20prudential%20framework_1.pdf (zu-
letzt abgerufen am 8. Januar 2025).

9 Siehe ausführlich zu den Befugnisübertragungen für technische Regulierungsstandards
unten S. 122 ff. und technische Durchführungsstandards unten S. 156 ff.

10 EBA, Roadmap on Strengthening the Prudential Framework, 14. Dezember 2023,
S. 6 Rn. 11 und passim, https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2023-12/9dc534e8-8a3
d-438f-88e3-bc86e623d99e/EBA%20Roadmap%20on%20strengthening%20the%20prudenti
al%20framework_1.pdf (zuletzt abgerufen am 8. Januar 2025).

11 EBA, Final report, Draft Regulatory Technical Standards specifying supervisory shock
scenarios, common modelling and parametric assumptions and what constitutes a large de-
cline for the calculation of the economic value of equity and of the net interest income in
accordance with Article 98(5a) of Directive 2013/36/EU, EBA/RTS/2022/10, 20. Oktober
2022; vgl. die Änderungen infolge der Vorschläge der Kommission: EBA, Opinion of the
European Banking Authority on the European Commission’s amendments relating to the final
draft Regulatory Technical Standards specifying supervisory shock scenarios, common mod-
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Standards auch für neue regulatorische Entwicklungen bedeutsam: Dies zeigt sich
daran, dass die EBA technische Standards für die Handelszulassung wertpapierbe-
zogener Krypto-Token entwirft.12

Seit mehr als einer Dekade können die EBA und die europäischen Finanzauf-
sichtsagenturen Entwürfe für technische Standards erarbeiten. Im Jahr 2024 wurde
eine Verordnung13 verabschiedet, wonach einer weiteren Agentur, der Behörde zur
Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA), ebenfalls die
Befugnis übertragen wird, technische Standards zu entwerfen.14 Technische Stan-
dards erhalten daher einen noch weiteren Anwendungsbereich.

I. Forschungslücke und Fragestellung

Seit der Einführung des Vertrags von Lissabon setzte sich die Rechtswissenschaft
mit den Neuerungen der abgeleiteten Rechtsetzung auseinander. Dabei waren ins-
besondere die delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte gemäß
Art. 290 f. AEUV im Fokus.15 Mit der Reform des Finanzaufsichtsrechts wurden die
offiziell unverbindlichen Empfehlungen und Leitlinien Gegenstand vieler Unter-
suchungen.16 Im Gegensatz dazu wurden technische Standards eher im Rahmen von
Übersichtsarbeiten oder beiläufig thematisiert.17

elling and parametric assumptions and what constitutes a large decline for the calculation of
the economic value of equity and of the net interest income in accordance with Article 98(5a)
of Directive 2013/36/EU, EBA/Op/2023/03, 26. April 2023. Vgl. zur Silicon Valley Bank im
Überblick: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 19. März 2023, Nr. 11, S. 1.

12 Vgl. die aktuelle Konsultation: EBA, Consultation Paper, Draft Regulatory Technical
Standards on information for application for authorisation to offer to the public and to seek
admission to trading of asset-referenced tokens and Draft Implementing Technical Standards
on standard forms, templates and procedures for the information to be included in the appli-
cation, under Article 18(6) and (7) of Regulation (EU) 2023/1114, EBA/CP/2023/15, 12. Juli
2023.

13 Verordnung (EU) 2024/1620 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai
2024 zur Errichtung der Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinan-
zierung und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und
(EU) Nr. 1095/2010, PE/35/2024/INIT, ABl. L 2024/1620, 19. Juni 2024.

14 Neumann, NZWiSt 2021, 449, 449.
15 Vgl. beispielsweise: Bast, Common Market Law Review 2012, 885; Bast, in: von

Bogdandy/Bast (Hrsg.), Europäisches Verfassungsrecht, S. 489; Haselmann, Delegation und
Durchführung gemäß Art. 290 und 291 AEUV; Kohtamäki, Reform der Bankenaufsicht;
Kollmeyer, Delegierte Rechtsetzung in der EU; Michel, Institutionelles Gleichgewicht und
EU-Agenturen; Schemmel, Europäische Finanzmarktverwaltung; Stelkens, EuR 2012, 511;
Sydow, JZ 2012, 157; Weiß, Der Europäische Verwaltungsverbund.

16 Vgl. beispielsweise: Dickschen, Empfehlungen und Leitlinien als Handlungsform der
Europäischen Finanzaufsichtsbehörden; Gurlit, ZHR 177 (2013), 862; Köhler, Rulemaking in
der Bankenunion; Michel, Institutionelles Gleichgewicht und EU-Agenturen; Schemmel, Eu-
ropäische Finanzmarktverwaltung.
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